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Informationen über Ihre Versicherung

Sehr geehrte Kundin 
Sehr geehrter Kunde

Gerne informieren wir Sie über die Identität des Versicherers und den wesentlichen 
Inhalt des Versicherungsvertrags (Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes).

Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet; die weib-
liche Form ist selbstverständlich eingeschlossen.

Wer sind Ihre Vertragspartner?
Der Risikoträger für die vorliegende Versicherung ist: Helvetia Schweizerische Versiche-
rungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen. Zuständig für diese Versiche-
rung ist: Europäische Reiseversicherung (in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
ERV genannt), Zweigniederlassung der Helvetia Schweizerische Versi che rungs ge sell-
schaft AG mit Sitz an der St. Alban-Anlage 56, Postfach, CH-4002 Basel. 

Welches Recht bzw. welche Vertragsgrundlagen kommen zur Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt schweizerisches Recht. Vertragsgrundlagen bilden z.B. der 
Antrag, die Kundeninformation, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), ggf. 
weitere Besondere Bedingungen oder Zusatzbedingungen und die Police. Im Übrigen 
gilt das Schweizerische Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag. Bei Wohnsitz/
Sitz des Versicherungsnehmers im Fürstentum Liechtenstein gilt liechtensteinisches 
Recht und es gelten die Bestimmungen des liechtensteinischen Versicherungsvertrags-
gesetzes.

Welche Risiken sind versichert, und welchen Umfang hat der Versicherungs-
schutz?
Die Ereignisse, bei deren Eintritt ERV zu einer Leistung verpflichtet ist, ergeben sich aus 
dem Versicherungsantrag, der Police und den entsprechenden AVB.

Um welche Versicherung handelt es sich?
Bei Ihren Versicherungen handelt es sich grundsätzlich um Schadenversicherungen; 
Summenversicherungen werden in den Vertragsunterlagen (z.B. Police) ausdrücklich 
als solche benannt.

Welche Versicherungsleistungen werden erbracht?
Die Höhe bzw. die Höchstgrenze und die Art der Versicherungsleistungen sind dem 
Versicherungsantrag, der Police und den entsprechenden AVB zu entnehmen. Gleiches 
gilt für Selbstbehalte, Kostenanteile und Karenzfristen.

Wie hoch ist die geschuldete Prämie?
Die Höhe der Prämie hängt vom gewählten Versicherungsschutz und von den versicher-
ten Risiken ab. Details zu der Prämie und den gesetzlichen Abgaben und Gebühren (z.B. 
eidgenössischer Stempel) sind dem Versicherungsantrag, der Police bzw. der Prämien-
rechnung zu entnehmen. Die Prämie wird einmal im Jahr erhoben. Wird der Vertrag 
vorzeitig aufgelöst, erstattet ERV die nicht verbrauchte Prämie gemäss den gesetzli-
chen und vertraglichen Bestimmungen zurück. Die Prämien werden bis zur Erreichung 
des 11. Geburtstages des versicherten Tieres per Prämienfälligkeit an die nächsthöhere 
Altersklasse angepasst. Die Anpassung an die nächsthöhere Altersklasse berechtigt 
nicht zur Kündigung ausserhalb der vertraglichen Kündigungsfrist von drei Monaten.

Welche Pflichten bestehen bei Vertragsabschluss?
Als Antragsteller ist der Versicherungsnehmer gemäss Art. 6 des Versicherungsver-
tragsgesetzes verpflichtet, die Antragsfragen (z.B. Geburtsdatum, Vorschäden) voll-
ständig und richtig zu beantworten. Hat der Versicherungsnehmer beim Abschluss der 
Versicherung eine schriftlich oder in einer anderen Textform gestellte Frage unvollstän-
dig oder falsch beantwortet, so ist ERV berechtigt, innert vier Wochen seit Kenntnis der 
Anzeigepflichtverletzung den Vertrag zu kündigen. Wird der Vertrag durch eine solche 
Kündigung aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht für bereits eingetretene 
Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die unvollständig oder falsch mitge-
teilte Tatsache beeinflusst worden ist. Sind bereits Leistungen erbracht worden, können 
diese zurückgefordert werden.

Welche weiteren Pflichten haben Sie als Versicherungsnehmer?
Unter die wesentlichen Pflichten des Versicherungsnehmers fällt beispielsweise Folgendes:
• Bei Abklärungen von ERV, so z.B. bei Abklärungen im Schadenfall, hat der Versiche-

rungsnehmer mitzuwirken (Mitwirkungspflicht).
• Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur Minderung und Klärung des 

Schadens zu ergreifen (Schadenminderungspflicht).
• Führt eine Veränderung der in Versicherungsantrag und Police festgehaltenen erheb-

lichen Tatsachen zu einer Erhöhung des Risikos, besteht die Pflicht, dies ERV unver-
züglich mitzuteilen (Gefahrserhöhung).

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsvertrag?
Der Vertrag beginnt und endet an dem im Versicherungsantrag und in der Police aufge-
führten Datum. Wurde ein Versicherungsnachweis oder eine provisorische Deckungszu-
sage abgegeben, gewährt ERV ab dem darin festgesetzten Tag bis zur Zustellung der 
Police Versicherungsschutz. Nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit verlängert 
sich der Vertrag jeweils stillschweigend um 365 Tage, wenn nicht ein Vertragspartner 
unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen vor Ablauf schriftlich oder in einer anderen 
Textform kündigt.

Der Vertrag kann unter anderem durch Kündigung vorzeitig beendet werden
• nach einem Schadenfall, für den ERV Leistungen erbracht hat:

– durch den Versicherungsnehmer, spätestens 14 Tage, nachdem er von der Auszah-
lung Kenntnis erhalten hat; der Versicherungsschutz erlischt 14 Tage nach dem 
Eintreffen der Kündigung;

– durch ERV spätestens bei der Auszahlung; der Versicherungsschutz erlischt 14 Tage 
nach dem Eintreffen der Kündigung;

• bei Erhöhung der Prämien, des Selbstbehalts, der Kostenanteile oder Änderungen 
der AVB seitens ERV: durch den Versicherungsnehmer auf Ende des Versicherungs-
jahres, wenn er mit der Neuregelung nicht einverstanden ist (vorbehalten bleiben 
behördlich vorgeschriebene Anpassungen wie Änderung der Prämien, der Selbstbe-
halte, der Entschädigungsgrenzen, des Deckungsumfanges oder der Abgaben und 
Gebühren bei gesetzlich geregelten Deckungen). ERV gibt dem Versicherungsnehmer 
die Änderung spätestens 30 Tage vor Ablauf des laufenden Versicherungsjahres 
bekannt. Die Kündigung ist gültig, wenn sie spätestens am letzten Tag des laufenden 
Versicherungsjahres bei ERV eintrifft. Ohne Kündigung bis zum letzten Tag des Versi-
cherungsjahres gilt die Vertragsänderung als vom Versicherungsnehmer akzeptiert.

Wann besteht ein Widerrufsrecht?
Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss des Vertrages oder die 
Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in einer anderen Textform widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt, sobald der Versicherungsnehmer den Ver-
trag beantragt oder angenommen hat. Die Frist ist eingehalten, wenn der Versiche-
rungsnehmer am letzten Tag der Widerrufsfrist seinen Widerruf ERV mitteilt oder seine 
Widerrufserklärung der Post übergibt. Ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht bei kol-
lektiven Personenversicherungen, vorläufigen Deckungszusagen, Vereinbarungen mit 
einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Eine Jahresprämie/Einmalprämie bleibt 
dann geschuldet, wenn ein geschädigter Dritter gutgläubig Ansprüche gegenüber ERV 
geltend machen kann. 

Was geschieht bei einer Gefahrserhöhung und -minderung?
Ändert sich während der Vertragsdauer eine für die Beurteilung der Gefahr erhebliche 
Tatsache, deren Umfang die Parteien bei Vertragsabschluss festgestellt haben, hat der 
Versicherungsnehmer dies ERV sofort schriftlich oder in einer anderen Textform anzu-
zeigen. Als erheblich gelten alle Gefahrstatsachen, über welche ERV vom Versiche-
rungsnehmer im Antragsformular oder auf sonstiges Befragen (z.B. Risikofragebogen, 
Risiko- und Betriebsmerkmale usw.) Auskunft verlangt hat. Unterlässt der Versiche-
rungsnehmer diese Mitteilung, so ist ERV für die Folgezeit nicht an den Vertrag gebun-
den. Ist die Mitteilung erfolgt, kann ERV rückwirkend ab Zeitpunkt der Gefahrserhöhung 
die Prämie entsprechend erhöhen oder den von der Änderung betroffenen Teil innert 14 
Tagen nach Eingang der Anzeige kündigen. Der Vertrag erlischt vier Wochen nach Ein-
treffen der Kündigung. Das gleiche Kündigungsrecht steht dem Versicherungsnehmer 
zu, wenn über die Prämienerhöhung keine Einigung erzielt werden sollte.
Bei einer wesentlichen Gefahrsminderung ist der Versicherungsnehmer berechtigt, den 
Vertrag mit einer Frist von vier Wochen schriftlich oder in einer anderen Textform zu 
kündigen oder, falls ERV einwilligt, eine Prämienreduktion zu verlangen. Lehnt ERV eine 
Prämienreduktion ab oder ist der Versicherungsnehmer mit der angebotenen Reduktion 
nicht einverstanden, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, den Vertrag innert vier 
Wochen seit Zugang der Stellungnahme mit einer Frist von vier Wochen schriftlich oder 
in einer anderen Textform zu kündigen. Die Prämienreduktion wird mit dem Zugang der 
Mitteilung bei ERV wirksam.

Welche Personendaten werden bearbeitet und weshalb?
Sämtliche personenbezogenen Daten werden gemäss der geltenden Datenschutzge-
setzgebung bearbeitet. Verantwortlich für die Bearbeitung Ihrer Personendaten ist ERV.
In den Hinweisen zum Datenschutz unter www.erv.ch/datenschutz finden Sie weitere 
Informationen zu den Bearbeitungszwecken (z.B. Betrieb von Versicherungsgeschäf-
ten, Marketingaktivitäten, Tarifierung und individuelle Produkterstellung, Risikoprüfung 
sowie Abwicklung von Schadenfällen, Empfänger im In- und Ausland sowie Ihre Rechte). 

Welche Gebühren werden in Rechnung gestellt?
Rechnungen von ERV sind innert 30 Tagen zu begleichen. Bei Mahnungen und Betrei-
bungen stellt ERV folgende Gebühren in Rechnung:
• Gebühr für eine gesetzliche Mahnung CHF 20.–
• Gebühr für die Einleitung einer Betreibung (zuzüglich amtlicher Betreibungs- und 

Gerichtskosten) CHF 50.–
• Gebühr für die Löschung einer Betreibung CHF 80.–. (Die Löschung erfolgt nur, wenn 

alle Ausstände beglichen sind.)

Im Zweifelsfall gilt für die Auslegung und den Inhalt sämtlicher Dokumentationen aus-
schliesslich die deutsche Version.
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